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F? Tall-Flächennutrungsplan Windenergie des Nachbarschaftsveöandss Karlsruhe PJü-
fung der arlenschutrrechllichen Ausnahmelage für die Fläche 09 (Kreuzelberg, Stadt
Etüingen)
Nac+rbarschaftsverband Karlsruhe: Grundlagen für die Prütung einer artenschuE-
rec*|tlichen Ausnahmelage für den Roünilan in der Fläche D9 - Kreuzelberg; Stadt
Etüingsn, 37 Seiten (Stand 04.05.2017)

Sehr geehrt€ Damen und Henen,

die höhere Naturschutrbehörde (HNB) nimmt zu den o.g. Unterlagen des Nachbar-
schansveöandes Karlsruhe (NVK) wie iolgt Stellung:

1. Sachvsrhell und verwondeta Untgrlagan
lm Rahmen dar Aufstellung des Teil-FNP Windenergie beant-agt der l.lVK für das
Veöandsgebiet die Inaussichtstellung einer artenschuErechüich€n Ausnahme für
den RoEnilan für die Fläche D9 (Kreuzalberg, Stadt Etdingen).
Neben drei Konzentrationsflächen für die Windenergie in WEingarten, Karlsbad und
Rheinstetton soll auch die Fläche am Kr6uz6lberg (D9, Ettlingen) als KonzenFations-
zone ausgewi€sen wsrden. Dies ist aufgrund des festgestelhen signifikant eööhten
Tötungsrisikos für den Rotmilan nur möglich, wenn hier eine objektive Ausnahmelage
gemäß S 45, Absatz 7 BNatSchG vodiegt. Die Fläch€nabgrsnzunE für di€ Fläche D9
entspricht der rBgionalplan€rischen Vorangiäche des Rggionalwrbandes Mitüerer
ObeFhain (RVMO). Die Referate 55 und 56 haben die Erstellung der vorg€legten Un-
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terlagen ssit einiger Zeit begleitet und hinsichuich der darzulegenden lnhalle Empfeh-
lungsn ausgesprochen sowie die notwendig zu bearbeitenden TeilaspeKe benannt.

Vsrwendgtg Unterlagen:

NVK: Grundlagen für die Priifung siner artenschuErechüichen Ausnahmelage
für d€n Rotmilan in der Fläche D9 - Kreuzelberg; Stadt Etfingefl, 37 Ssiten
(Stand 04.05.20'17).
LUBW (LANDESANSTALT FÜR UIVIWELT, MESSUNGEN UND NATUR-
SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG) (2015): Hinweise zur Bewerrung und
Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vogelaften bei Bauleitplanung und
Genehmigung für Windengrgieanlagen. Stand: 01.07.2015, Karlsruhe.
MLR (MINISTERIUM FÜR LANDLTCHEN RAUM UNO VERBRAUCHER--
SCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG) (2015): Hinweise zu artenschutzrechtli-
chen Ausnahmen vom Tötungsveöot bei windkraftemplindlichen Vogelarten
bei der Bauleitplanung und Genehmigung von Windene€ieanlagen. Az.:62-
8850.68; S.22:6: Stand 01.07.201 5.
UM/MLR (2014): Windkafranlagen - Hinweise zur Berücksichtigung dEr Wind-
höfügkeil bei naturschuarcchtlichel. Abwägungsentscheidungen in immissi-
onsscfluETechflichen Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen. Az.: 4-
4583i 13 vom 17.10.2014

2. Bewertung
Eine artenschutsrechlliche Ausnahme s6tA ein€ Befassung mit lolgenden Asp€kten
voraus zu denen detaillierte textliche Ausführungen zu eraöeiten sind (s. auch 6mail
des Reierats 56 an den NVK vom 06.09.20'16):

Feststellung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos und Prütung möglicier
Vsrmeklungsmaßnahm€n
Prüfung der AusnahmevorausseEungen mit Gewichtung und Abwägung
zwischen den Windenergiebelangen und den Artensciutrb€langen, leEte-
res unier Darlegung verschisd€ner naturschutzfachlich€r Prüfkrit€rien (An-
zahl befoffener Arten und Individuen, Bedeutung des Vorkommens für die
lokale Population und den Bestand in Baden-Würftemberg [BWl, Gefähr-
dung, Populationstrend in BW etc. sowie den arßpezifischen Morlalitätsin-
dicss).
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Darstellung der erfolgrten Altematjvenprüfung und Erläuterungen zu der Be-
deutung der veöliebenen Konzentrationszonen für die Windkraft
Beurteilung des Erhaltungszustands der Population, Darstellung von mögli-
chen FCS-Maßnahmen und EinschäEuno der Realisieöarkeit.

Schlussendlich muss dargelegt ssin, dass für eine Art / mehrere Arten ein signifikant
erhöhles Tötungsrisiko besteht, dieses nicht unter di€ Signifikanzschwelle abgessnkt
werden kann mit Vermsidungsmaßnahmen, der klimaschutrpolitische Beitrag dem
öffentiich€n Belang am Artenschut/NaturschuE auf der Fläche dort überwiegt, die
Konzentrationszone zwingend notwendig ist, urn auch der Windenergie substanziell
Raum zu geb€n, weil geeignete und zumutbare Altemativen nicht zur Verfügung ste-
hen ftir dle Zielereichung.

Zu 1.): Der Planungsffiger hat sin avifaunistisches Gutachten in Auftrag geggben,
welches auch Grundlage für den Antrag ist. Die durch das Gutachten erfassten und
vorliegenden Daten roichen aus, um die Nutrung dgs Suchraumes und dessen Um-
gebung, auctr im Hinblick auf Flugkorridore grundsätrlich zu erkennen. Sicherheits-
halber wurde zusätlich eine 'ivorst-case-BeFachtung durchgeführt. Oiese Vorge-
hensweise ist im Rahmen der Bauleitplanung gemäß dem o.g. Schreiben des MLR
(2014) in dsr Bauleitplanung zulässig; in Genehmigungsverfahren hingegen nicht.
ln ungsfähr einem Kilometer Entfemung zur südlichen Grenze der Fläche D9 wurde
ein Nest des Rotmilans kartiert, die Nutrung der Fläche D9 zur Nahrungssuche bzw.
für Überfrüge konnte ebenfalls durch den Gutachter festgestellt werden. Einb€zog€n
wurden auch Daten Dritter, die belegen, dass der g€samte Raum dort entlang der
HangkantE zum Rheintal regelmäßig und überdurchschnittlich durch den Ro[nilan
genutrt wird. Dadurch wird die Bewertung des Gutachters gest:tzt, dass ein sehr hG.
hes artenschuZrechtliches Konfliktpotential vorliegt und ein signifikant erhöhtes Tö-
tungsdsiko für den Rotmilan zu erwarten ist, zumindest nicht ausgeschlossen werden
kann. Nach Aussagen der Gutachter behalten deren EinschäEungen hinsichtlich des
artenschutrrechflichon Konfliktsotentials auch auf längere Sicht ihrs Gültigkeit. Es ist
daher daueöaft von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko für don Rotmilan aus-
zugehen. Ein Rotnilan-Dichtezentrum hingegen besteht nicht.

Gemäß der Belyertungshinlveise der LUBW (2015) wurde vom NVK gegrüft, ob g+.
eignete Maßnehmen ergriffen werden können, um dis Vedetrung der Veöotstatbs-
stände zu vermeiden bzw. das signifikant erhöhte Tötungsrisiko unter die Signifikanz-
schwells abzusenken. Die Gutachter führen aus, dass die nolwendigen Maßnahm€n
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selbst bei vollständiger UmseEung in dem Raum nicht zum Erfolg (Absenkung unter
das Signifikanzniveau) führen werden (s. S. 17 und 18 des Antrags). Fraglich wäre
darüber hinaus zudem die Sicherung / rechtliche Vefügbarkeit derart großer Fläcien,
die benötigt wüfden fiir eine Umsetzung der Maßnahmen schon aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse (Anmerkung Ref. 56: Realteilungsgebiet mit vielen Kleinstflurstü-
cken und schwierigen Privat-Eigentumsverhältnissen).

EinschäEuno der HNB: Die Ausführunqen zum siqnifikant erhöhtem Tötungsrisiko für
den Rotmilan sind plausibel und nachvollziehbar dargestellt. Selbst unter Zugrunde-
legung der Prämisse, dass eine UmseEung von Vermeidungsmaßnahmen vollständig
möglich wäre, würden diese nicht den erhofften Erfolg beinhalten: das signifikant er-
höhte Tötungsrisiko würde weiterhin bestehen. Eine vollständige UmseEung dsr vor-
zusehenden Vermeidungsmaßnahmen ist aber eine rein lheoretische Betrachtung,
die schon an den bestehenden Eigentumsverhältnissen vor Ort mit Sicherheit schei-
tem dürfte.

Zu 2.): Die Bewertung und Gewichtung der ArtenschuEbelange findet sich in Kapitel
6.2 und wird ausführlich dargestellt unter Verwendung der relevanten Grundlagen und
Literatur. Es wird auch ausgeführt, dass es sich in dem Bereich nicht um ein Dichte-
zenhum für den Rotmilan handelt. Befoffen sind insgesamt ein Brutpaar sowie die
möglichen Jungvögel des Rotrnilans durch ein signifikant elnöhtes Tötungsrisiko. Da
das Risiko dauerhaft besteht, ist davon auszugehen, dass bei Verlust eines oder bei-
der Altvögel, d€r Brutplatr bzw. das Brutrevier, vor allem bedingt durch das häufige
Aufiteten des Rotrnilans entlang der Voöergzone im Gebiet wieder besiedelt werden
würde. Die positive Bestandssituation (incl. positivem Bestandstrend) wird für Baden-
Württemberg ebenso detailliert geschildert wie der Erhaltungszustand dieser Art im
Land bzw. der der lokalen Population üeweils günstig).

Der Gutachter zieht folgendes Fazit:

Die lokale Population des Rotmilans ist als günstig zu bewerten,
Der landesweite Emaltungszustand der An ist aufgruncj der Bestandszunahme
und Arealauffüllung im Schwarzwald zweifellos als günstig anzusehen.
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird sich, auch durch die Auf-
gabe eines Revieres, u a. durch den Vedust eines Altvogels bzw. beider Altvö-
gel, daher nicht verändern, vor allem aber nicht verschlechtem.
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- Ein€ Verschlechterung des iandesweit günstigen Erhaltungszustandes des
Rotmilans durch den Bau von etwa vier Windenergieanlagen im Suchraum Dg
ist nicht zu befürchten.

EinschäEuno der HNB: Die Ausführungen zu den AusnahmevorausseEungen sind
fachlich fundiert und vollständig ausgeftihrt. Die VorausseEungen für die Bestätigung
einer objektiven Ausnahmelage bzw. eine möglich€ Ausnahme nach S 45 BNatschG
sind bis zrr diesem PunK srfüllt.

Die Gewichtung und Abwägung zwischen den Windenergiebelangtsn und den Aden-
schuEbelangen fällt knapp, etwas verteilt im Dokument, aber nachvollziehbar aus.
Die Fläche Dg Kreuzelberg ist durchweg durch Windgeschwindigkeiten über 5,00m/s
in 100m Höhe gekennzeichnet (nach den Berechnungen des NVK: 70% der Fläche.
über 5,25mls in l00m Höhe. 15'Ä der Gesammäche a/vischen 5.5 und 5.75rn/s in
100m Höhe). Gemäß dem gemeinsamen Schreiben des UM und dsm MLR vom
17.10.2014 ist die Windhöffigkeit das maßgebliche Kriterium für den Energiebetrag
und damit iir die Abwägungsentscheidung. Je höher die Windhöfügkeit, desto stärker
wiegen die Belange des Klimaschutzes bei den widerstreitenden Belangen. Auch
wenn die Anwendung des 60%-Referenzertrag aus dem "alten EEG' durchaus dis-
kussionswürdig ist, so eneichvüberschreitet der Kreuzelberg durchweg diesen Wert
und gehört zu den windhöfügsten Standorten im Veöandsgebiet!
Auch die Ersciließungssituation isl durch vorhandene Weg€ durchweg als nicht kom-
pliziert zu bewerten, so dass die arvingenden Gründe des übenviegenden öfientlichen
lnteresses dieser Fläche für die Klimaschuebelange zu bejah€n sind. Die Daten zur
Windhöffigkeit entsprechend des Windatlasses des Landes ist dabei als Datengrund-
lage als ausreichend anzusehen (s. gemeinsames Schreiben UM/MLR vom
17.1O.2014).

Einschätrunq der HNB: Oie Abwägung der widerstreitenden öffentlichen Interessen
fällt in dlesem Einzelfall zugunsten des Klimaschutz€s aus, da die Fläche D9 zu den
windhöffgsten Standorten im Verbandsgebiet gshört. Für andere altemaüv geprilfre
Flächsn des NVK kommt eine gleichartige Abwägungsentscheidung nic+rt in Befacht
(s. Altemativenprüfung). Die Voraussstrungen für die Bestätigung einer objeKiven
Ausnahmelage bzw. aine möglichen Ausnahme nach S 45 BNatSchG sind bis zu die-
sem Punkt weitertrin Erfüllt.
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Zu 3.): Die Altemativenprü{ung r,vird in einer Zusammenschau in Tabelle 1 der Unter-
lagen dargestellt. Für einige der Flächen hat der Nachbarschaffsveöand schon selbst
bei hohem artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial eine AbschäEung vorgenommen,
ob die Windenergisbelange gegenüber den NaturschuEbelangen übsrwiegen (Flä-
chen C6/C7, H35n, J18n,48,49). Diese Flächen sind hinsichüich ihrer Windhöffigkeit
nur als schwachwindig €inzustufen, die zwar die Eingangskriterien des NVK für deren
Flächenkulisss erlüllen, aber meist nahezu vollständig unterhalb den Empfehlungen
des Windonergieerlasses des Landes bleiben und auch d€n Referena/vert von 60%
nicht eneichen. So weisen beispielsweise die Flächeq 48 und 49 lt- Windatlas Wind-
geschwindigkeiten komplett unteöalb 4,75nv's in 100m Höhe auf. Sofem keine ande-
ren widerstreitenden öffentlichen Interessen oder Restriktionon entgeganstehen,
spricht nichts gegen die Ausweisung auch solcher Flächen im T+NP in Gebisten, die
insgesamt windschwach sind (s. Fläche F24lF27n). Sind hingegen sshr hohe Konflik-
te mit ander€n widerstreitenden öfientlichen lnteressen wie d€m ArtanschuE €rmittelt
worden, hat eine Abwägung zu erfolgen. Referat 56 ist der Auftassung, dass die
durch den NVK selbst vorgenommene Abwägungsprüfung zu korreKen Ergebnissen
geführt hat. Auch wir erkennen (auch unter Benlcksichtigung des Schreibens von
UM/MLR vom 17.10.2014) bei derart niedrigen Windgeschwindigkeiten kein Überwie-
gen der Klimaschutzbelange gegenüber dem öffentlichen lnteresse am Arten- / Na-
turschue, abgesehen von der hier zu prüfenden Fläche Dg/Kreuzelberg.
Die Fläche H34n befindet sich in einem Rotrnilan-Dichtezenttum (1 BrutslaE im
1000m Radius entfemt). Sie entfällt bzn/. muss entfallen, da keine Bestätigung einer
Ausnahmelage in dieser Fallkonstellation eines Dichtezentrums mdglich ist (vgl. MLR
2015, Hinwsise zu artenschutrJechüichen Ausnahmen ..., Kap. lV) und die Fläche
zusätrlich auch als Bereich für die Umsetrung von Vermeidungsmaßnahmen für die
Fläche G31/32n dient, die ein sehr hohes artenschuErechtliches Konfliktpotenzial
auirveisl. Ohne die UmseEung von Vermeidungsmaßnahmen könnt6 mit hoh6r
Wahrscheinlichkeit die Fläche G31/32n nicht weiterverfolgt werden. G31/32n ist die
Fläche mit d6r größten Konzentrationswirkung in der FlächEnkulisse dss Veöands-
gebiets (6 WEA wären möglich).

Einschätzunq der HNB. Die Ausl[]hrungen der Alternativenprüfung sind nachvollieh-
bar.'/on den zurückgestellten bzw. veiworfenen Flächen ist keine als geeignete oder
zumutbare Alternative für die Fläche D9 anzusehsn. Die Voraussetzungen fiir die Be-
stätigung einer objektiven Ausnahmelage bzw. eine möglichen Ausnahme nach S 45
BNatSchG sind bis zu diesem Punkt weiteöiF erfüllt.



Zu 4.): Ab S. 16 des Antrags wird grundlegend zu möglichen Maßnahmen für den
Rotmilan Stellung genomrnen. Es zeigte sich, dass grundsätzlich für die Fläche Dg
Maßnahmen möglich und umseEbar sind, aber nicht dahin gehend, dass dadurch ein
Herabsenksn des signmkant erhöhten Tötungsrisikos unter di€ Signifikanzschw6lle
errsicht werden kann.
Dennoch isl eine Verschlechterung des Erhattungszustandes &r Art in diessm Ein-
zelfall nicht zu befürchten. Die HNB ist der Auffassung, dass trcE hinreichendem
Nachweis dar Nichtverschlechterung des Erhaltungszustandss einer Art. i.d.R. FCS-
llaßnahmen erforderlich sjnd. Um dsn Nachw6is der Nichtuerschlechterung ohne
FCS-Maßnahmen hinreichend valide zu führen, müssten nämlich sämtliche inngrhalb
des Raumbezugs der Populationen (natürliches Veöreitungsg€biet in Baden-
Württemberg bzw. Deutschland) auf den Efialtungszustand d€r Art einwirkenden
Eingriffe und Nutzungen berücksicitigt werden. Dass dies nicht praKikabel ist, liegt
auf der Hand. Insoweit empfiehtt es sich, den Nachweis der Nichtverschlechterung
eines günstigen Erhaltungszustandes durch die Planung entspr6chender Maßnah-
men zur Sich6run9 des Erhaltungszustands (sog. Fcs-Maßnahmen - Favourable
Corcervation Status) zu eöringen.
Erste konketere Übedegungen des NVK dazu finden sich ab S. 17 bzw. in Abb. 6 der
Untedagen (Maßnahmen aus B 2.2, z.B. Anlage von Blüh- und Ackenandstseif€n o-
der Heckenstteifen vorrangig auf öffentlichen Flächen). Weitergehende Konkretisie-
rungen und Fesdegungen wären spätestens im Rahmen eines Genehmigungsverfah-
rens zu erarbeiten.

3. Fazft und weltergs Vorgehen

Die VonausseEungen für die Planung in eine Ausnahmelage hinein, sind aus Sicht
der HNB geg€ben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Fläche Og zwingend
benötigt wird, um der Windenergie im Verbandsgebiet des Nachbarschaflsverbandes
substanziell Raum geb€n zu können, so dass das öffentliche Interesso am
KlimaschuE hier das öffentliche lnterosse am ArtgnschuE überwisgt. Ob diesE
Fläche tatsächlich benötig( wird, um der Windenefgie subsranAelt Raum zu gebsn,
wäro Prüfaufgabe durch die zuständige Genehmigungsbehörde im weiteren
Verfahren- Die Bestätigung der Ausnahmelage bezieht sich in diesem Fall also auf
die Prämisse, dass die Fläch6 Dg als Windsnergie-Konzentrationszone benötigt wird,
um der Windenergie substanziell Raum zu geben.
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Ob das planungsrechtliche Anpassungsgebot nach BauGB allein schon die
Altemativlosigkeit dieses Standorts begründen könnte, ist u.E. unerheblicfi, da die
artonschuErechtliche Aitemativenprüfun9 (dezeit) zu dem Ergebnis kommt, dass
keine zumulbare Altemative zur Fläcfie Og gegeben ist-

gez. Regina Kiefer (Ref. 55)
goz. Dr. Rainer Mast (Ref. 56)


